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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Martin Stümpfig, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Mia Goller, 
Christian Hierneis, Paul Knoblach, Ursula Sowa, Laura Weber und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zur Änderung der Bayerischen Bauordnung 
hier: Vollständige Aufhebung der sogenannten 10H-Abstandsregelung 

A) Problem 

Die bestehende Abstandsregel für Windenergieanlagen gemäß Art. 82 Abs. 1 der Bay-
erischen Bauordnung (BayBO) regelt, dass Anlagen einen Mindestabstand vom zehn-
fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden einhalten müssen. Im Jahr 2022 wurden Ände-
rungen vorgenommen und in Art. 82 Abs. 4 und 5 BayBO Ausnahmen vom Mindestab-
stand festgelegt. Ausgenommen von dieser Regelung sind unter anderem Windräder in 
Wäldern im Sinne des Art. 2 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Waldgesetzes (BayWaldG) 
(vgl. Art. 82 Abs. 5 Nr. 6 BayBO). Zudem ist in Art. 82a BayBO ein pauschaler Abstand 
zur Wohnbebauung von 1 000 m festgelegt. Derzeit sind alle Regionalen Planungsver-
bände auf dem Weg, neue Regionalpläne aufzustellen und die Flächenziele des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) zu erreichen. Diese Steuerung des Wind-
kraftausbaus durch die Regionalplanung wird jedoch durch die Ausnahmeregelungen 
im Art. 82 BayBO und die entsprechende Privilegierung unterlaufen, denn erst mit Fest-
stellung des Erreichens des regionalen Teilflächenziels durch den jeweiligen Regiona-
len Planungsverband im Rahmen des Inkrafttretens der neuen Windenergiesteuerungs-
konzepte entfällt die Privilegierung der Nutzung der Windenergie in den Flächen, die 
bisher nicht durch den Regionalplan überplant wurden (vgl. § 249 Abs. 2 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes – BImSchG). Die sogenannte 10H-Regelung in Kombina-
tion mit den entsprechenden Ausnahmetatbeständen führt dazu, dass zunehmend 
Windenergieanlagen vorrangig in Waldgebieten realisiert werden und die Steuerung 
des Windkraftausbaus deutlich erschwert wird. Dies kann in manchen Regionen zu Ak-
zeptanzproblemen der Windenergie führen und erhöht den Druck, Windenergieanlagen 
in Waldgebieten zu errichten. Rentablere Standorte mit höherer Windhöffigkeit können 
durch die geltende Abstandsregelung oftmals nicht realisiert werden, da sie die 10H-
Abstandsregel erfüllen müssen und somit außerhalb von Wäldern meist nicht die Vor-
gaben nach dem bestehenden Art. 82 BayBO erfüllen. Zudem werden in nahezu allen 
Planungsverbänden Abstände von 800 m zur Wohnbebauung angewandt. Der pau-
schale Abstand von 1 000 m in Art. 82a BayBO widerspricht der Praxis in den Regiona-
len Planungsverbänden. 

B) Lösung 

Eine Aufhebung der landesspezifischen Abstandsregelung für Windenergie samt Aus-
nahmetatbeständen stellt eine bürokratische Entlastung dar und trägt zur Einhaltung 
der bayerischen Paragraphenbremse bei. Die Aufhebung bedeutet eine Entlastung von 
Waldgebieten als Standorte für neue Windenergieanlagen. Projektierende hätten somit 
mehr Flexibilität, auch Flächen außerhalb von Wäldern für Windenergieanlagen zu nut-
zen. Zudem bedeutet dies ein klares Signal des Gesetzgebers an die Regionalen Pla-
nungsverbände, verstärkt auch Flächen außerhalb von Waldgebieten als Windvorrang-
gebiete zu berücksichtigen. 
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C) Alternativen 

Keine 

D) Kosten 

1. Staat 

Für den Staat entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

2. Kommunen 

Für die Kommunen entstehen mit der beabsichtigten Gesetzesänderung keine zusätz-
lichen Kosten. 

3. Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

 



Bayerischer Landtag 
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 29.10.2025 

 

 

Gesetzentwurf 

zur Änderung der Bayerischen Bauordnung 

§ 1 

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des 
Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 82 wird aufgehoben. 

2. Art. 82a wird Art. 82 und wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „in den in Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 bis 6 genannten Fällen“ 
gestrichen und die Angabe „1 000 m“ durch die Angabe „800 m“ ersetzt. 

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„2Der Abstand bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelege-
nen Wohngebäude, das im jeweiligen Gebiet im Sinn des Abs. 1 zulässiger-
weise errichtet wurde beziehungsweise errichtet werden kann. 3Satz 1 findet 
keine Anwendung, wenn in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben vor dem 
21. November 2014 eine Darstellung für die Zwecke des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB erfolgt ist.“ 

3. Art. 82b wird Art. 82a und die Angabe „und 82a“ wird gestrichen. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am ……….. in Kraft. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeiner Teil 

Mit der Änderung der Bayerischen Bauordnung wird der Windkraftausbau in Bayern 
gestärkt. Die bisherigen Ausnahmetatbestände der sogenannten 10H-Abstandsrege-
lung führen dazu, dass Windenergieanlagen in Bayern primär in Waldgebieten realisiert 
werden. Damit geeignete Flächen auch außerhalb von Waldgebieten genutzt werden, 
stellt die Aufhebung der Abstandsflächen gemäß Art. 82 BayBO ein notwendiges Signal 
dar. 

 

B) Paragraphenbremse 

Durch die Änderung der Bayerischen Bauordnung werden Änderungen an bestehenden 
Gesetzen mit dem Ziel der Deregulierung und Entbürokratisierung umgesetzt. Es wer-
den bestehende bürokratische Vorschriften aufgehoben, was sich positiv auf die Para-
graphenbremse auswirkt. 



Drucksache 19/8721 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 4 

 

C) Besonderer Teil 

Zu § 1 Nr. 1 

Die Aufhebung des Art. 82 BayBO bedeutet eine Abschaffung der landesspezifischen 
sogenannten 10H-Abstandsregelung. Es gilt weiterhin ein pauschaler Abstand zur 
Wohnbebauung gemäß eines neuen Art. 82 BayBO. Zudem gelten weiterhin spezifi-
sche Abstandsregelungen, welche im Rahmen des Genehmigungsverfahrens im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für Windenergieanlagen einzuhalten sind. 
Durch die Aufhebung des Art. 82 BayBO wird der Planungs- und Genehmigungspro-
zess von Windenergieanlagen entbürokratisiert und die Möglichkeit geschaffen, auch 
Flächen außerhalb von Waldgebieten für die Windenergie in Betracht zu ziehen. Zudem 
sendet die Aufhebung ein wichtiges Signal des Landesgesetzgebers an die Regional-
planung, auch Flächen außerhalb von Waldgebieten in den Planungen zu berücksich-
tigen. 

 

Zu § 1 Nr. 2 Buchst. a 

Der Abstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung wird von 1 000 m auf 800 m 
reduziert. Somit wird ein ausreichender Abstand zur Wohnbebauung eingehalten und 
gleichzeitig die Flächenverfügbarkeit für Windenergie sichergestellt. 

Im Übrigen handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 

Zu § 1 Nr. 2 Buchst. b 

Hierbei handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

 

Zu § 1 Nr. 3 

Hierbei handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

 

Zu § 2 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Antrag 

der Abgeordneten Thomas Huber, Prof. Dr. Winfried Bausback, Martina Gießübel, 
Josef Heisl, Melanie Huml, Andreas Jäckel, Helmut Schnotz CSU, 

Florian Streibl, Felix Locke, Anton Rittel, Tobias Beck, Martin Behringer, 
Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, 
Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael 
Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike 
Müller, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Markus Saller, 
Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland Weigert, 
Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Verwaltung entbürokratisieren III:  
Bürokratie durch Registermodernisierung und Once-Only-Prinzip abbauen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin auf Bundesebene dafür einzuset-
zen, dass die rechtlichen und technischen Grundlagen für die Umsetzung des Once-
Only-Prinzips geschaffen werden, damit Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
ihre Daten künftig nur einmal an die Verwaltung übermitteln müssen. 

Der Landtag würdigt in diesem Zusammenhang die bisherigen Entbürokratisierungsbe-
mühungen der Staatsregierung und fordert sie auf, diese nun konsequent weiterzufüh-
ren. Dazu sollen in Bayern im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel die notwendigen 
organisatorischen und technischen Voraussetzungen geprüft und weiterentwickelt wer-
den, insbesondere durch eine Analyse der bestehenden Register und Schnittstellen. 
Zudem soll ein Pilotprojekt geprüft werden, in dem Verwaltungsverfahren in einem aus-
gewählten Bereich – beispielsweise bei Familienleistungen oder Bildungs- und Förder-
programmen – nach dem Once-Only-Prinzip umgesetzt werden. Über den Stand der 
bayerischen Vorbereitungen sowie die erzielten Fortschritte auf Bundesebene soll dem 
Landtag bis spätestens 30.06.2026 berichtet werden. 

 

 

Begründung: 

Bürokratische Verfahren binden erhebliche Ressourcen in Verwaltung, Wirtschaft und 
bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ein zentraler Schritt zur Reduzierung dieses Auf-
wands ist die konsequente Registermodernisierung. Das Once-Only-Prinzip ermöglicht 
es, dass Daten nur einmal angegeben werden müssen und von den zuständigen Be-
hörden untereinander digital weitergegeben werden. 

Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies weniger Anträge, weniger Nachweispflichten 
und kürzere Bearbeitungszeiten. Für die Verwaltung entstehen effizientere Abläufe, 
eine bessere Datenqualität und geringere Kosten. 

Da viele Register föderal organisiert sind, ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Bund 
erforderlich. Bayern soll sich deshalb aktiv auf Bundesebene in die Umsetzung des 
Once-Only-Prinzips einbringen und gleichzeitig eigene Schritte vorbereiten. Durch eine 
frühzeitige Analyse der eigenen Registerlandschaft und die Identifizierung geeigneter 
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Pilotbereiche kann der Freistaat Vorreiter werden, praktische Erfahrungen sammeln 
und diese in den bundesweiten Prozess einbringen. 

Ein entschlossenes Vorgehen bei der Registermodernisierung stärkt die Effizienz und 
Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung und leistet einen wichtigen Beitrag zum Abbau 
übermäßiger Bürokratie. 
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Antrag 

der Abgeordneten Florian Köhler, Oskar Lipp, Johannes Meier und Fraktion (AfD) 

Schwarzarbeits- und Integritätsrisiken im Friseur- und Barbershop-Segment in 
Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag und im Ausschuss für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung zum nächstmöglichen Zeit-
punkt über folgende Punkte zu berichten: 

1. Die aktuelle Zahl der in Bayern betriebenen Barbershops, unterteilt nach Regie-
rungsbezirken und Landkreisen, sowie die Erfassung dieser Betriebe in der Hand-
werksrolle. 

2. Die Häufigkeit, Art und Ergebnisse von Kontrollen, Razzien oder Prüfungen in Bar-
bershops in Bayern in den letzten zehn Jahren, insbesondere in Bezug auf Verstöße 
gegen die Meisterpflicht und andere handwerksrechtliche Vorgaben, illegale Be-
schäftigung von Personen ohne Arbeits- oder Aufenthaltsberechtigung. 

3. Verstöße gegen steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Pflichten. 

4. Die Anzahl der seit 2014 erteilten Ausübungsberechtigungen, Ausnahmebewilligun-
gen oder vergleichbare Genehmigungen nach §§ 7a, 7b und 8 Handwerksordnung 
(HwO) an Barbershop-Inhaber. 

5. Maßnahmen, die ergriffen wurden oder geplant sind, um Schwarzarbeit, illegale Be-
schäftigung und nicht genehmigte Handwerksausübung in Barbershops zu verhin-
dern, einschließlich der Kooperation mit Bundesbehörden, Zoll, Polizei und Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit. 

6. Konkrete Strategien zur Sicherstellung der Einhaltung der Meisterpflicht und zum 
Schutz des Meisterstatus im Friseurhandwerk, insbesondere in Barbershops mit 
ausländischen Inhabern. 

7. Förder- oder Qualifizierungsmaßnahmen des Freistaates oder des Bundes für Bar-
bershop-Betreiber, um rechtmäßige Betriebsführung und Integration sicherzustel-
len. 

8. Einschätzung der Risiken durch nicht registrierte Barbershops für klassische Fri-
seurbetriebe, ihre Ausbildungsqualität, die Sicherung der Arbeitsbedingungen und 
die steuerliche Integrität des Gewerbes. 

9. Angaben darüber, welche weiteren Schritte die Staatsregierung plant, um Informa-
tionslücken zu schließen und die Transparenz im Friseurhandwerk zu erhöhen. 

 

 

Begründung: 

Eine zunehmende Zahl von Barbershops und verwandten Betriebsformen im bayeri-
schen Friseurhandwerk wirft erhebliche Fragen hinsichtlich der Einhaltung rechtlicher, 
handwerksrechtlicher und steuerlicher Vorschriften auf. Bereits vorliegende Anfragen 
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der AfD-Fraktion (Drs.  19/169, 19/6229, 19/809) haben gezeigt, dass zentrale Informa-
tionen über die Zahl der Betriebe, die Meisterführung, ausländische Inhaber sowie Ver-
stöße gegen die Handwerksordnung und Schwarzarbeitsbestimmungen nicht erfasst 
oder nur unzureichend dokumentiert werden. 

Dies erschwert die gezielte politische Steuerung und wirksame Kontrolle erheblich. 
Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die rechtmäßigen, qualifizierten Betriebe durch 
unkontrollierte Wettbewerbspraktiken und illegale Arbeitskräfte beeinträchtigt werden. 
Der Schutz des Meisterstatus, der Ausbildungsqualität und der ordnungsgemäßen Ar-
beitsbedingungen ist essenziell, um die Integrität des Friseurhandwerks zu wahren. 

Ein Bericht der Staatsregierung soll Transparenz schaffen, die Risiken aufzeigen und 
Handlungsoptionen darlegen, um sowohl die Einhaltung von Rechtsvorschriften als 
auch die wirtschaftliche und soziale Integrität des Gewerbes zu sichern. Insbesondere 
sollen mögliche Zusammenhänge mit illegaler Beschäftigung, ausländerrechtlich rele-
vanten Sachverhalten und Schattenwirtschaft untersucht werden, um präventive Maß-
nahmen gezielt planen zu können. 

 

 



 

19. Wahlperiode 20.11.2025  Drucksache 19/8957 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Florian Köhler, Oskar Lipp, Johannes Meier und Fraktion (AfD) 

Wasserstoffhochlauf als gescheitert anerkennen – Staatsregierung muss Fehl-
entwicklungen stoppen und Steuergeldverschwendung beenden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest: 

Die bisherige Wasserstoffpolitik in Bayern und Deutschland ist geprägt von Wunsch-
denken, gescheiterten Prognosen, ständig verschobenen Ausbauzielen, fehlender Wirt-
schaftlichkeit, massiven Fehlanreizen, nahezu nicht vorhandener Nachfrage, einer glo-
bal völlig unrealistischen Importstrategie und zunehmenden Rückzügen zentraler In-
dustrieakteure. Die Bayerische Staatsregierung hat frühere Pläne mehrfach kassiert, 
verlangsamt und verkleinert und bestätigt damit selbst, dass der politisch propagierte 
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft keine realistische Grundlage besitzt. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ unverzüglich eine vollständige und belastbare Bestandsaufnahme zu Produktion, 
Importpotenzialen, Infrastruktur, Nutzung und Kosten von Wasserstoff in Bayern 
vorzulegen und dabei alle bisherigen Annahmen, Prognosen und Strategien einer 
Plausibilitätsprüfung zu unterziehen, 

─ keinerlei weitere staatliche Ausgaben, Förderprogramme oder Investitionszusagen 
für Wasserstoffprojekte zu tätigen, bis eine realistische, wirtschaftlich tragfähige und 
technologisch belegbare Grundlage vorliegt, 

─ einen Alternativplan („Plan B“) zu entwickeln, der auf bewährten, kostengünstigen 
und verfügbaren Energieträgern wie Kernkraft, Erdgas sowie auf dem Erhalt der 
bayerischen Energieinfrastruktur basiert und damit eine drohende Deindustrialisie-
rung verhindert. 

 

 

Begründung: 

Die Wasserstoffpolitik von Bund und Freistaat beruht seit Jahren auf ambitionierten Vi-
sionen, die durch die tatsächliche Entwicklung weder gestützt noch plausibel unterfüt-
tert werden. Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Hubert Ai-
wanger präsentierte am 9. Juli 2025 in Passau erneut Wasserstoff als zentrale Zukunfts-
technologie für Transport, Wärme, Verkehr und Industrie, obwohl bereits die Nationale 
Wasserstoffstrategie – ursprünglich von Bundesminister Peter Altmaier formuliert und 
2023 unter Robert Habeck fortgeschrieben – vom Bundesrechnungshof als gescheitert 
bewertet wurde. Diese Strategie basiere laut Bundesrechnungshof und Wirtschafts-
presse auf unrealistischen Annahmen, klimapolitischem Wunschdenken und Progno-
sen, die sich eher an politischen Zielbildern als an realen Produktions-, Infrastruktur- 
und Importmöglichkeiten orientieren (Welt / Tichys Einblick, 2025). 

Die Staatsregierung selbst verfügt über keine vollständigen Daten zu den Wasserstoff-
produktionsmengen der Jahre 2014 bis 2024. Das liegt nicht nur an fehlenden gesetz-
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lichen Grundlagen, sondern auch daran, dass Wasserstoff bislang in minimalen Men-
gen und nur direkt am industriellen Bedarfspunkt erzeugt wurde. Die aktuelle bayerische 
Produktion wird auf lediglich rund 5 TWh pro Jahr geschätzt – bei einem industriellen 
Erdgasverbrauch von 27 TWh und einem gesamten Erdgasverbrauch von 103 TWh im 
Jahr 2023 ist dies energiepolitisch bedeutungslos. Noch im Jahr 2022 gab die Staats-
regierung auf eine Schriftliche Anfrage der AfD-Fraktion (Drs. 18/25123) an, sie gehe 
für das Jahr 2025 von 100–300 MW Elektrolysekapazität aus und für 2030 sogar von 
300–1700 MW. In der Wasserstoff-Roadmap waren für 2030 noch 6,2 bis 8,5 TWh ein-
geplant – davon 5 TWh aus Dampfreformierung und 1,2–3,5 TWh aus Elektrolyse. All 
diese Pläne wurden inzwischen zurückgefahren oder zeitlich verschoben (Drs. 19/6462; 
Drs. 19/6478). Das zeigt: Je näher der anvisierte Zeitpunkt rückt, desto weiter werden 
Ziele in die Zukunft verlagert – eine politische Fata-Morgana. 

Deutschlandweit wurden trotz jahrelanger Milliardenförderung bis heute nur 1,6 Prozent 
der ursprünglich bis 2030 geplanten Elektrolyseleistung von zehn Gigawatt umgesetzt; 
es befinden sich lediglich 200 MW im Bau. Felix Matthes vom Nationalen Wasserstoffrat 
bestätigt öffentlich, dass die Ziele „krachend verfehlt“ werden (Tagesschau, 2025). Die 
Folge ist ein struktureller Mangel an verfügbarem Wasserstoff, der den Industriestand-
ort Deutschland und das Ziel der Klimaneutralität gleichermaßen gefährdet. 

Auch die Importstrategie ist unrealistisch. Während Deutschland bis 2030 rund 47,5 bis 
91 TWh importieren müsste, liegt die von der Internationalen Energieagentur erwartete 
globale Kapazität bis 2030 bei nur 63 TWh mit finalen Investitionsentscheidungen. Der 
angenommene Importbedarf Deutschlands übersteigt damit die weltweit tatsächlich zu 
erwartende Produktion um rund 50 Prozent. Gleichzeitig wird allein die vom Steuerzahle 
zu tragende Preisdifferenz für Importe im Jahr 2030 auf 3 bis 25 Mrd. Euro geschätzt. 
Bayern selbst verfügt über keinerlei formale Abkommen, lediglich Absichtserklärungen 
etwa mit Österreich, Italien, Schottland oder Ägypten, während weltweit bisher nur ein 
Bruchteil der angekündigten Projekte tatsächlich umgesetzt wurde (Merkur, 2025; 
Drs. 19/6462; Drs. 19/6478). 

Auch beim Verbrauch zeigt sich, wie gering die Bedeutung von Wasserstoff in der Pra-
xis ist. Die Energiebilanzen weisen bis 2023 nahezu keinen messbaren Wasserstoff-
verbrauch aus. Die Zahl der Fahrzeuge ist verschwindend gering: Zum 1. Januar 2025 
waren nur 1 802 Wasserstoff-Pkw in ganz Deutschland zugelassen, ein Anteil von 0,004 
Prozent an knapp 50 Mio. Pkw. In Bayern wurden im ersten Halbjahr 2025 lediglich 43 
Pkw und 36 Lkw neu zugelassen (BR, 2025). Dem stehen 76 Wasserstofftankstellen 
bundesweit gegenüber – ein infrastrukturelles Missverhältnis, das durch den Rückzug 
privater Anbieter immer deutlicher wird. Die Firma Maier-Korduletsch stellt ihre Wasser-
stoffversorgung an der Tankstelle Passau-Sperrwies wegen fehlender Nachfrage ein, 
ihr geplantes Elektrolyseprojekt in Pocking liegt auf Eis. Paul Nutzfahrzeuge beendet 
nach fünf Jahren seinen 24-Tonnen-Wasserstoff-Lkw, da der dreifache Anschaffungs-
preis gegenüber Diesel und die eingestellte Förderung keine Perspektive lassen. Shell 
zieht sich aus der großflächigen Wasserstoffproduktion in Deutschland zurück; ebenso 
haben RWE, E.ON, ArcelorMittal und weitere Industrieunternehmen Projekte gestoppt 
oder zurückgestellt. Stellantis stellt 2025 die Entwicklung von Brennstoffzellen ein, 
Daimler verschiebt den Serienstart wasserstoffbetriebener Lkw auf die 2030er Jahre 
(Zeit / Münchner Merkur, 2025). 

Die Probleme liegen nicht nur in der fehlenden Nachfrage, sondern auch in der enormen 
Kostenstruktur. Schon McKinsey bezifferte 2021 die Gestehungskosten von grünem 
Wasserstoff in Bayern auf 45 Cent/kWh aus Windenergie und 51 Cent/kWh aus Photo-
voltaik. Die Importkosten liegen laut AfD-Anfrage (Drs. 18/3528) bei 36,3 Cent/kWh. Im 
November 2025 lag der Wasserstoffpreis an bayerischen Tankstellen im Durchschnitt 
bei 57 Cent/kWh. Im Vergleich kostete Haushaltsstrom 40 Cent/kWh und Diesel ledig-
lich 16,7 Cent/kWh. Im Jahr 2019 kostete russisches Erdgas im Import rund 1,6 
Cent/kWh – ein Verhältnis, das zeigt, wie extrem teuer Wasserstoff im Vergleich zu 
fossilen Energieträgern ist. Für ein Einfamilienhaus würden Wasserstoff-Heizkosten 
laut RheinEnergie (2025) jährlich 1.090 bis 1.454 Euro betragen, bei Altbauten sogar 
5.454 bis 7.272 Euro. Der Bundesrechnungshof warnt daher ausdrücklich und empfiehlt 
einen Plan B, um Fehlinvestitionen und dauerhafte finanzielle Belastungen zu vermei-
den. 
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Hinzu kommen ökologische und technische Probleme. Für die Produktion von nur 
1 MWh grünem Wasserstoff werden über 563 Kilogramm strategische Metalle und 
360 000 Liter destilliertes Wasser benötigt (Drs. 18/25832). Wasserstoffautos verursa-
chen im Lebenszyklus 43 Tonnen CO2 und damit deutlich mehr als Dieselautos mit 29 
Tonnen; ihr Well-to-Wheel-Wirkungsgrad liegt bei nur 3 bis 6 Prozent, während Diesel- 
und Benzinfahrzeuge 25 bis 29 Prozent erreichen. H2 ist ein starker indirekter Erder-
wärmer: Über 100 Jahre wirkt es etwa 12-mal stärker als CO2, sodass schon geringe 
Leckagen die vermeintlichen „Klima“-Vorteile einer Wasserstoffwirtschaft zunichtema-
chen (Sand et al., 2023). 

Trotz aller politischen Beteuerungen existieren in Bayern praktisch keine Wasserstoff-
speicher, kein öffentliches H2-Pipelinenetz, keine gesicherte H2-Kraftwerksstrategie und 
kein planbarer Kostenrahmen. Die Bundesnetzagentur hat Netzentgelte für Wasserstoff 
festgelegt, die bei 25 Euro/kWh/h/a liegen – fast viermal so hoch wie bei Erdgas. Gleich-
zeitig zwingt die Gesetzeslage kommunale Versorger dazu, bestehende Gasnetze früh-
zeitig zurückzubauen, obwohl Bayern über ein 48 000 Kilometer langes Erdgasnetz und 
eine Speicherkapazität von 31,4 TWh verfügt und eine Gasversorgung bis 2045 prob-
lemlos möglich wäre. Die politisch erzwungene Zerstörung dieser Infrastruktur ist volks-
wirtschaftlich inakzeptabel. 

Der Staat hat bereits erhebliche Summen investiert: Bayern allein 220 Mio. Euro seit 
2013, dazu bundesweit rund sieben Mrd. Euro bis 2025. Für Bayern wurden zwischen 
2015 und 2024 über 154 Mio. Euro an Fördermitteln ausgegeben, dazu 61 Mio. für 
Wasserstofftankstellen seit 2021 (Drs. 19/6462; Drs. 19/6478). Obwohl diese Summen 
stetig steigen, bleiben wirtschaftliche Durchbrüche aus, Projekte werden eingestellt und 
Unternehmen ziehen sich zurück – ein deutliches Warnsignal. 

Vor diesem Hintergrund ist klar: Die Wasserstoffstrategie des Bundes wie des Freistaa-
tes beruht auf nicht erfüllbaren Erwartungen. Produktion, Import und Nutzung bleiben 
weit hinter den politischen Zielbildern zurück. Die Staatsregierung hat frühere Zusagen 
mehrfach nach unten korrigiert und damit selbst bestätigt, dass die propagierten Aus-
bauziele unrealistisch sind. Eine Fortführung dieser Politik würde hohe Kosten verursa-
chen, ohne den Energiebedarf zu decken oder den Industriestandort zu stärken. Daher 
ist eine sofortige Neubewertung und ein pragmatischer Alternativplan notwendig, der 
auf verfügbaren und wirtschaftlichen Energiequellen basiert und die bestehende Infra-
struktur erhält, statt sie vorschnell zu zerstören. 
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Antrag 

der Abgeordneten Florian Köhler, Oskar Lipp, Johannes Meier und Fraktion (AfD) 

Bayern zum europäischen Spitzenstandort für kleine modulare Reaktoren (KMR) 
entwickeln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung aufgefordert, sich für eine Bundesratsinitiative für eine Änderung 
des Atomgesetzes (AtG) einzusetzen, damit Forschung, Entwicklung, Bau und Inbe-
triebnahme von kleinen modularen Reaktoren (KMR) bundesrechtlich ermöglicht wer-
den.  

Die Staatsregierung wird weiter aufgefordert, eine umfassende Strategie zu entwickeln, 
um Bayern zum europäischen Spitzenstandort für Entwicklung, Forschung, Bau, Inbe-
triebnahme, Vertrieb und Export kleiner modularer Reaktoren aufzubauen. Diese Stra-
tegie ist anschließend dem Landtag vorzulegen. 

Im Rahmen dieser Strategie wird die Staatsregierung aufgefordert,  

─ eine umfassende Studie zu beauftragen, welche das bayerische Bedarfspotenzial 
für KMR systematisch ermittelt, 

─ ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm für KMR aufzulegen, einschließlich 
der Einrichtung neuer nukleartechnischer Lehrstühle mit Schwerpunkt auf KMR-
Technologien, 

─ sicherzustellen, dass im kommenden Reallaborgesetz und im Rahmen der geplan-
ten bayerischen Modellregionen die Forschung, die Entwicklung, der Bau und die 
Inbetriebnahme von KMR ermöglicht und gefördert werden, 

─ einen strukturierten Dialog mit relevanten Branchenakteuren schaffen, um die KMR-
Industrie in Bayern zu verankern und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln, 

─ zu prüfen, wie die Standorte der abgeschalteten Kernkraftwerke Gundremmingen C 
und Isar 2 für den Bau und die Inbetriebnahme neuer KMR genutzt werden können. 

 

 

Begründung: 

Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat jüngst (wieder) einen Kurswechsel in der Ener-
giepolitik angekündigt und dafür den Bau kleiner modularer Reaktoren (KMR) als Bau-
stein einer gesicherten, kostengünstigen Energieversorgung gefordert. Er verweist da-
bei auf internationale Vorbilder wie Kanada, betont niedrigere Subventionsbedarfe ge-
genüber früheren Großmeilern und kritisiert die energiepolitische Schieflage des Bun-
des, der Kernkraft ablehnt, aber gleichzeitig Kernstrom aus Frankreich und Tschechien 
bezieht sowie teures Frackinggas aus den USA importiert (ZEIT, 2025). 

Die AfD-Fraktion begrüßt die inhaltliche Annäherung des  Ministerpräsidenten an ihre 
langjährige energiepolitische Position, weist jedoch auf die hohe politische Volatilität 
von Dr. Markus Söder hin. So forderte er 2010 als damaliger Staatsminister für Umwelt 
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und Gesundheit Ausstiegsperspektiven für die Kernkraft, trieb ab 2011 den vollständi-
gen Atomausstieg bis 2022 voran und verband diesen Kurs mit Rücktrittsdrohungen. 
Aufgrund dieses bekannten politischen Verhaltens liegt die Vermutung nahe, dass der 
nun angekündigte „Kurswechsel“ erneut primär medial motiviert ist, wie es bei zahlrei-
chen energiepolitischen Themen der Fall war. Ministerpräsident Dr. Markus Söder und 
Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Hubert Aiwanger über-
nahmen in den vergangenen Jahren mehrfach erfolgreiche AfD-Forderungen rheto-
risch, setzten politisch jedoch eine grün geprägte, energie-, wirtschafts- und bürger-
feindliche Agenda fort. 

Die AfD fordert seit 2013 den konsequenten Ausbau der Kernenergie als kostengüns-
tige, sichere und klimafreundliche Energiequelle. Im Landtag brachte sie über 55 Initia-
tiven für Laufzeitverlängerungen, Wiederinbetriebnahmen, Neubauten und die umfas-
sende Förderung der Nuklearforschung ein. Alle diese Initiativen wurden von CSU und 
FREIE WÄHLER abgelehnt. Zuletzt wurden am 09.04.2024 die Anträge auf 
Drs. 19/1715 (Förderung der KMR-Nuklearforschung) und Drs. 19/1732 (Bau modula-
rer Reaktoren) sowie am 12.02.2025 der Dringlichkeitsantrag auf Drs. 19/4893 zum Bau 
und Betrieb kleiner modularer Reaktoren eingebracht – und ebenfalls abgelehnt. 

Der politisch motivierte Atomausstieg hat Bayern strukturell immens geschwächt. Die 
Strompreise stiegen seit 2011 für die Industrie um 25 Prozent (von 14,4 auf 17 ct/kWh) 
und für Haushalte um 66 Prozent (von 25,3 auf 41 ct/kWh). Deutschland zählt mittler-
weile zu den Ländern mit den weltweit höchsten Stromkosten (BDEW, 2025; Global 
Petrol Prices, 2025). Bayern wandelte sich vom Nettostromexporteur zum Importeur 
(StMWi, 2025). Die Kapazitätslücke lag 2024 bei 4,1 GW – bis zu 30 Prozent der Spit-
zenlast – und wird bis 2028 voraussichtlich auf 8,5 GW anwachsen (VBEW, 2025; vbw, 
2025). Diese strukturelle Unterversorgung gefährdet die Versorgungssicherheit und be-
lastet den Industriestandort erheblich. 

Kleine modulare Reaktoren sind international ein zentraler Entwicklungsschwerpunkt. 
Weltweit existieren über 80 KMR-Designs in rund 18 Ländern (Enerdata, 2025). Füh-
rend sind die USA mit 22 Programmen, Russland mit 17, China mit 10 sowie Großbri-
tannien, Kanada, Südkorea und Japan (Enerdata; Buro Matei, 2025). Mehrere Länder 
haben bereits betriebsfähige KMR: Russland betreibt den KLT-40S (2×35 MWe) auf der 
„Akademik Lomonosov“, China den HTR-PM mit 210 MW (Enerdata, 2025). Großbri-
tannien plant das Rolls-Royce-KMR-Programm (~470 MWe), Polen baut BWRX-300-
KMRs ab 2030 im Umfang von 24 Anlagen, Kanada errichtet derzeit BWRX-300-Blöcke 
mit Inbetriebnahmen ab 2029, die USA bauen den Natrium-Reaktor von TerraPower 
(345 MWe), Indien plant fünf KMRs bis 2033 (Reuters, 2025). 

Auch wirtschaftlich bieten KMR relevante Perspektiven. Laut CATF & EPG liegen ihre 
Stromgestehungskosten bei 4,1 bis 10,1 ct/kWh, einzelne Designs wie Rolls-Royce 
KMR erreichen 4,6 bis 6,9 ct/kWh. Amerikanische Mikroreaktoren erreichen bei Nut-
zung von Steuergutschriften 4,4 bis 7,2 ct/kWh (ScienceDirect; arXiv, 2025). Damit lie-
gen KMR im Bereich oder unter den Kosten von Windkraft an Land (6,1 ct/kWh) und 
Solarparks (7 ct/kWh) und deutlich unter Gas-Dampf (13,9 ct/kWh mit CO2-Beprei-
sung), Biomasse (17,2 bis 23 ct/kWh) und Kohle (17,6 ct/kWh mit CO2-Bepreisung). 

Ein 300-MWe-KMR kann gemäß internationalen Projektdaten bis zu 300 000 Haushalte 
mit Grundlaststrom versorgen (Engage SaskPower, 2025). Je nach Größe versorgen 
KMR zwischen 20 000 Haushalte (20 MW-Klasse) bis über 2 Millionen Haushalte 
(470 MWe-Designs; Last Energy, 2025). Durch modulare Serienfertigung sinken Kos-
ten, Genehmigungsaufwand und Bauzeiten, was die Technologie für Industriestand-
orte, urbane Räume, abgelegene Regionen und Wärmenetze gleichermaßen attraktiv 
macht. 

KMR gelten als besonders sicher, da sie auf konstruktiven Merkmalen wie passiven 
Sicherheitssystemen basieren, die ohne externe Stromversorgung und ein geringes 
Brennstoffinventar arbeiten. Weitere Sicherheitsmerkmale sind alternative Kühlmittel 
(z. B. Helium, flüssiges Metall, Salzschmelzen) und modulare, kompakte Bauweise, die 
Fehleranfälligkeit und Komplexität reduzieren. Forschungs- und Sicherheitsinstitute wie 
die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) analysieren kontinuierlich 
die Zuverlässigkeit der Systeme und entwickeln Sicherheitskonzepte weiter (GRS, TWI, 
2025). 
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Für Bayern bietet sich daher ein strategisches Fenster, um verlorene Kapazitäten nach 
dem Kernausstieg zu ersetzen, seine Industrie zu stabilisieren, Forschung und Hoch-
technologie auszubauen und sich geopolitisch gegenüber Ländern wie China, Russland 
und den USA wettbewerbsfähig zu positionieren. Die Nutzung bestehender Kernkraft-
werksstandorte wie Gundremmingen C und Isar 2 ermöglicht zugleich erhebliche Zeit- 
und Kostenvorteile. 

Um diese Chancen zu nutzen und die energiepolitischen Fehlentscheidungen der Ver-
gangenheit zu korrigieren, ist es erforderlich, dass Bayern aktiv eine Änderung des 
Atomgesetzes anstrebt, ein umfassendes KMR-Förderprogramm auflegt und eine klare 
Strategie für Forschung, Industrieentwicklung und Standortauswahl erarbeitet. 
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Antrag 

der Abgeordneten Florian Köhler, Oskar Lipp, Johannes Meier und Fraktion (AfD) 

Freies Bankgeschäft für alle: Verhinderung politisch motivierten Debankings 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag verurteilt politisch motiviertes, illegitimes „Debanking“, das gegen das 
Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung ver-
stößt. Es untergräbt das Vertrauen in Kreditinstitute, andere Finanzdienstleister und 
Aufsichtsbehörden, schließt Bürger, Medien, Parteien und Organisationen trotz verfas-
sungsrechtlich geschützter politischer Ansichten oder Tätigkeiten vom Bankwesen aus 
und stellt damit eine schwerwiegende Form der Diskriminierung dar. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene dafür 
einzusetzen, dass der rechtliche Ordnungsrahmen geändert wird, um politisch motivier-
tes Debanking zu unterbinden, insbesondere durch 

─ die Anpassung der Leitlinien und Handbücher von Aufsichtsbehörden, Kreditinstitu-
ten und Finanzdienstleistungsunternehmen dahingehend, dass Reputationsrisiken, 
soweit sie zur Rechtfertigung politisch, sozial oder religiös motivierter Kontokündi-
gungen oder Kontoverweigerungen herangezogen werden, ausdrücklich unzulässig 
sind. Soweit Reputationsrisiken geltend gemacht werden, soll eine ausführliche 
schriftliche Begründung zwingend vorgeschrieben werden, da unbegründete Kün-
digungen schwerwiegende wirtschaftliche Schäden verursachen und als Diskrimi-
nierung wahrgenommen werden können. 

─ die Änderung des Gesetzes über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz – 
SpkG) für Sparkassen als Anstalten des öffentlichen Rechts, um verbindliche 
Rechtsnormen zu schaffen, die den gesetzlichen Versorgungsauftrag der Sparkas-
sen präzisieren, die Gewährleistung des Zugangs zu grundlegenden Bankdienst-
leistungen verbindlich regeln und das Neutralitätsgebot gegenüber politischen Par-
teien klar definieren und daran binden. Alle Kreditinstitute und sonstigen Finanz-
dienstleistungsunternehmen sollen durch die Aufsichtsbehörden über diese Ände-
rungen unterrichtet werden. 

─ die Verpflichtung der Kreditinstitute und sonstiger Finanzdienstleistungsunterneh-
men, frühere Kunden, die politisch unrechtmäßig ausgeschlossen wurden, zu iden-
tifizieren und wieder aufzunehmen, potenzielle Kunden, denen der Zugang verwehrt 
wurde, zu informieren und ihnen erneut Angebote zu machen, sowie Betroffene von 
verweigerter Zahlungsabwicklung zu identifizieren und zu informieren. 

─ die Vorlage einer Gesamtstrategie der Staatsregierung gegen politisches Deban-
king. 

─ die Überprüfung aller Kreditinstitute und sonstiger Finanzdienstleistungsunterneh-
men durch die Aufsichtsbehörden, die solche Praktiken hatten oder haben, mit Ver-
hängung von Sanktionen wie Geldstrafen oder Einigungen. 



Drucksache 19/8971 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

Begründung: 

Politisiertes illegitimes Debanking bezeichnet die Praxis von Banken, Sparkassen, Kre-
ditgenossenschaften oder anderen Finanzdienstleistern, Konten zu kündigen oder de-
ren Eröffnung zu verweigern, obwohl die Kunden legale Geschäftsaktivitäten ausüben 
oder legitimen Anspruch auf Finanzdienstleistungen haben. Dies erfolgt entweder auf-
grund politischer Überzeugungen, die das Kreditinstitut selbst missbilligt, oder unter 
Druck politischer Akteure, um politische Konkurrenten gezielt zu benachteiligen. Be-
troffene erhalten in der Regel keine Begründung und haben kaum rechtliche Handhabe, 
da private Anbieter über Zugang und Kündigung entscheiden. 

Der Begriff „Reputationsrisiko“ wird in den Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement (MaRisk) verwendet und umfasst legitime betriebliche Risiken wie IT-Aus-
fälle, fehlerhafte Produkte oder kritische Auslagerungen. Allerdings darf er nicht dazu 
missbraucht werden, politisch, sozial oder religiös motivierte Kündigungen zu rechtfer-
tigen. In solchen Fällen ist eine ausführliche schriftliche Begründung zwingend, da un-
rechtmäßige Kündigungen schwerwiegende wirtschaftliche und reputative Schäden 
verursachen können. 

Am 7. August 2025 erließ US-Präsident Donald Trump die Executive Order  
„Guaranteeing Fair Banking For All Americans“, die politisch motivierte oder diskrimi-
nierende Kontokündigungen verbietet und Verstöße sanktioniert. 

In Deutschland sind demokratische Parteien, regierungskritische Publizisten und Me-
dien zunehmend von systematischem Debanking betroffen, was nicht nur zu erhebli-
chen Einnahmeverlusten der Betroffenen führt, sondern vor allem einen direkten Angriff 
auf die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik darstellt. 

Eine Dokumentation des journalistisch-investigativen Magazins Multipolar identifizierte 
über 70 Fälle von politisch motiviertem Debanking zwischen 2000 und 2025, darunter 
zahlreiche Beispiele in Bayern: 

2013: Kündigung des Kontos eines Islam-Kritikers durch die Stadtsparkasse München 
und die Münchner Bank eG, mutmaßlich aufgrund seiner politischen Aktivitäten. 

2014: Commerzbank kündigt nach 45 Jahren die Kontoverbindung eines Bankenkriti-
kers (Die Linke), mutmaßlich aufgrund seiner politischen Aktivitäten. 

2021: Volksbank-Raiffeisenbank Dachau kündigte das Konto des AfD-Ortsverbands 
Dachau. 

2023: VR-Bank Landsberg-Ammersee kündigte die Konten von Stadträten (UBV) aus 
Landsberg am Lech, fünf Tage nach deren Ablehnung großer Festzelte der Bank in der 
Innenstadt. 

2024: Volksbank Ulm-Biberach kündigte das Konto des AfD-Kreisverbands Neu-Ulm. 

2024: Sparkasse Mittelfranken-Süd – es liegen hinreichende Indizien vor, dass die 
Sparkasse innerhalb ihres Geldwäsche-Überwachungssystems die Transaktionsfilter 
zum Nachteil der AfD ausgestaltet hat, und Bankmitarbeiter anschließend bei Spendern 
der AfD anriefen und diese aufforderten, von weiteren Spenden an die AfD abzusehen, 
und im Wiederholungsfall mit Kontokündigungen drohten. 

Politisch motiviertes Debanking verstößt gegen zentrale rechtliche Normen in Bayern, 
Bund und Europa, da Bürger und Organisationen aufgrund ihrer politischen Überzeu-
gungen oder Tätigkeiten nicht ungleich behandelt werden dürfen: 

─ EU-Ebene: Art. 21 EU-Grundrechtecharta (Verbot der Diskriminierung aufgrund po-
litischer Anschauung). 

─ Bundesebene: Grundgesetz Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 (Gleichheit vor dem Gesetz, 
Verbot der Benachteiligung wegen politischer Anschauung). 

─ Landesebene Bayern: Bayerische Verfassung Art. 1 (Schutz der Würde des Men-
schen), Art. 3 (Gleichheit vor dem Gesetz), Art. 118 (Recht auf Eigentum und freie 
wirtschaftliche Betätigung); Bayerisches Gleichbehandlungsgesetz (Diskriminie-
rungsverbot u. a. wegen politischer Anschauung). 
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Debanking stellt nicht nur eine wirtschaftliche Belastung dar, sondern gefährdet auch 
die Meinungsfreiheit, da private Finanzinfrastrukturen politisch motivierte Eingriffe in de-
mokratische Teilhabe ermöglichen. Aus diesem Grund ist ein klares Verbot willkürlicher 
Kontokündigungen und politisch motivierter Zahlungsblockaden erforderlich, um 
Rechtssicherheit und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. 
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